
Vorbereitungen Energiemangellage 
Stabsstelle Notorganisation, 29. November 2022



Themen

1. Orientierung über die aktuelle Lage im Bereich der  

Versorgungssicherheit (Energiemangellage)

2. Informationen zu möglichen vom Bundesrat angeordneten oder 

beabsichtigten Massnahmen betreffend Versorgungsicherheit 

3. Mögliche Vorbereitungen betreffend die Versorgungssicherheit 

und deren Auswirkungen auf die Bevölkerung

4. Verschiedenes
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Organisation Versorgungssicherheit Energie



Interventionsmassnahmen wirtschaftliche Landesversorgung







Grundlagen Kanton Zug

− Gesetz betreffend den Schutz der Bevölkerung

(Bevölkerungsschutzgesetz; BevSG) Vom 26. September 2019 

(Stand 1. Januar 2020)

− Einsatzbefehl für den kantonalen Führungsstab (KFS ZG)

https://bgs.zg.ch/app/de/texts_of_law/541.1
https://bgs.zg.ch/app/de/texts_of_law/541.1
https://bgs.zg.ch/app/de/texts_of_law/541.1


Zuständigkeiten Energiemangellage im Kanton Zug

− Regierungsratsbeschluss vom 6. September 2022

− Delegation Regierungsrat:

- Volkswirtschaftsdirektion (Wirtschaftliche Landesversorgung)

- Baudirektion (Energie)

- Sicherheitsdirektion (Bevölkerungsschutz)

− Vorsitz bei Statthalterin Silvia Thalmann-Gut

− Beizug von Gemeinden, Strom-/Gasversorger und KFS ZG

− Stabsstelle Notorganisation hat Internetseite eingerichtet



Basisaufträge an alle Mitglieder des KFS

In der Vorbereitungsphase:

− stellen im eigenen Fachbereich die Nachführung der notwendigen 

Einsatzunterlagen sowie die Ausbildung der involvierten Personen 

sicher;

− stellen im eigenen Zuständigkeitsbereich den Aufwuchs aus der 

ordentliche Lage sicher;

− prüfen im Fachbereich die Notwendigkeit allfälliger vorsorglicher 

Massnahmen und beantragen deren Umsetzung dem KFS.



Basisaufträge an alle Mitglieder des KFS

Im Einsatz:

− beurteilen im eigenen Zuständigkeitsbereich eigenständig und 

laufend die Lage und beraten den Chef KFS sowie die übrigen 

Mitglieder des Stabes in allen Fragen ihres Fachgebietes;

− Beantragen rechtzeitig erforderliche Massnahmen und stellen 

deren Umsetzung sicher;

− beantragen mit Angabe des Verwendungszweckes zeitgerecht 

zusätzliche Mittel und stellen deren Zuführung und Integration 

sicher.





www.zg.ch/energiemangellage

http://www.zg.ch/energiemangellage


Was funktioniert ohne Strom?



Was funktioniert bei Stromausfall nicht mehr

− Kommunikation (Medien, Internet, TV, Radio, Smartphone usw.)

− Notrufnummern (144, 117, 118 usw.)

− Elektrische Geräte (Licht, Kochen, Kühlschrank, Waschen, usw.)

− Strassenbeleuchtung, Systemsteuerungen, usw.

− Haustechnik (Heizung, Lüftung, Pumpen, Lift, Garagentor, Badge, 

usw.) 

− Elektronisches Bezahlen, Bargeldbezug, usw.

− Allenfalls Wasserversorgung / Abwasserentsorgung (Pumpen)



So verhalten Sie sich richtig bei Stromausfall

− Schalten Sie alle netzbetriebenen Geräte aus. Wenn der Strom 

wieder da ist, schalten Sie ein Gerät nach dem anderen ein 

(Gefahr der Überlastung des Stromnetzes).

− Wenn Ihr Telefon noch funktioniert: Rufen Sie die Notrufnummern 

nur in Notfällen an und vermeiden Sie unnötige Anrufe (Gefahr 

der Netzüberlastung). Hören Sie stattdessen Radio (SRG).

− Tragen Sie warme Kleidung. Diese hilft, den Ausfall der Heizung 

zu kompensieren.



So verhalten Sie sich richtig bei Stromausfall

− Konsumieren Sie zuerst Nahrungsmittel aus dem Kühlschrank 

oder Tiefkühler, bevor Sie ungekühlt haltbare Vorräte anbrechen.

− Wenn Sie Hilfe benötigen oder sich über die Lage informieren 

wollen, suchen Sie den nächstgelegenen Notfalltreffpunkt auf.



Bereiten Sie sich vor

− Legen Sie ausreichende Vorräte an Wasser und Lebensmitteln an  

(Merkblatt Notvorrat).

− Treffen Sie Vorkehrungen, um pflegebedürftige Angehörige 

notfalls für einige Zeit selbst pflegen zu können.

− Halten Sie Medikamente und Hygieneartikel für eine Woche auf 

Vorrat.

− Mit Hilfe eines batteriebetriebenen Radios erhalten Sie auch bei 

einem Stromausfall wichtige Informationen der Behörden.



Bereiten Sie sich vor

− Mit Kerzen, Taschenlampen und Campingkocher (mitsamt 

Batterien und Gaskartuschen) haben Sie auch ohne Strom Licht 

und die Möglichkeit, Essen zu wärmen.

− Wenn Sie ein Cheminée oder einen Holzofen haben, halten Sie 

Holz, Briketts oder Kohle auf Vorrat.

− Halten Sie stets eine gewisse Menge an Bargeld zuhause. Bei 

einem Stromausfall funktionieren Bancomaten und elektronische 

Zahlungsmittel nicht mehr.



Notvorrat

Die Bevölkerung sollte in der Lage sein, sich während mehrerer Tage 

ohne externe Unterstützung verpflegen zu können.

Informationen dazu finden Sie beim Bundesamt für wirtschaftliche 

Landesversorgung (BWL) - Kluger Rat, Notvorrat sowie auf den 

Merkblättern zu den Notfalltreffpunkten der Zuger 

Einwohnergemeinden (siehe PDFs).

https://www.bwl.admin.ch/bwl/de/home/themen/notvorrat.html
https://www.bwl.admin.ch/bwl/de/home/themen/notvorrat.html
https://www.zg.ch/behoerden/sicherheitsdirektion/notorganisation/notfalltreffpunkte-ntp
https://www.zg.ch/behoerden/sicherheitsdirektion/notorganisation/notfalltreffpunkte-ntp


Notfalltreffpunkte (NTP) in den Gemeinden

− Jede Gemeinde im Kanton Zug verfügt Notfalltreffpunkte

− Wenn Sie im Ereignisfall Unterstützung benötigen ist der 

Notfalltreffpunkt Ihre erste Ansprechstelle

− Informationen zu den Notfalltreffpunkten stehen auf der Webseite 

der Notorganisation des Kanton Zug zur Verfügung.
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